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	Muster: Beratungs- und Anleitungsleitfaden

	Grundsätze 

	Sowohl der Gesetzgeber und unsere Vertragspartner bei den Kranken- und Pflegekassen als auch wissenschaftliche Grundlagen verlangen von uns, dass wir unseren Pflegekunden eine professionelle pflegefachliche Beratung anbieten und diese durchführen. Die Bedeutung der pflegerischen Beratung ist nicht nur durch die Überarbeitung vieler Expertenstandards sowie durch verschiedene gesetzliche und vertragliche Neuregelungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vielmehr ist eine professionelle Pflege ohne Einbindung der Pflegekunden sowie deren Angehörigen gar nicht möglich. 
Es ist für uns daher von großer Bedeutung, unsere Pflegekunden sowie deren Angehörige individuell, umfassend und fachlich korrekt zu beraten und bei Bedarf anzuleiten oder zu schulen. Wichtig ist uns dabei, dass insbesondere die Bezugspflegefachkraft in einem kontinuierlichen Austausch mit den Angehörigen steht und – je nach Situation sowie auf Wunsch – Beratungen oder Anleitungen plant und durchführt. Unabdingbar ist hierbei, dass alle Pflegekunden und deren Angehörige über dieses Angebot informiert werden. Grundlage unseres Handelns sind eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Pflegekunden und seinem sozialen Umfeld sowie ein gutes Einfühlungsvermögen für die individuelle Lebenssituation. 

	Ziele 

	Mit unserer pflegefachlichen Beratung und Anleitung, ggf. auch Schulung, verfolgen wir insbesondere folgende Ziele: 
1. Prävention: Wir beraten und informieren unsere Pflegekunden sowie deren Angehörige, um Probleme und Risiken frühzeitig zu erkennen, ihnen vorzubeugen oder einen angemessenen Umgang damit zu ermöglichen. 
2. Förderung und Erhalt von Ressourcen: Durch unsere Beratung und Anleitung unterstützen wir Pflegekunden sowie deren Angehörige dabei, vorhandene Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten zu erkennen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
3. Unterstützung bei der Problembewältigung: Unsere Beratung und Anleitung soll Pflegekunden sowie deren Angehörige dabei unterstützen, mit Einschränkungen, Belastungen und Problemen umzugehen und diese möglichst zu reduzieren. 
HINWEIS: Grundsätzlich kann eine Beratung oder Anleitung mehrere dieser Ziele gleichzeitig verfolgen und darüber hinaus weitere individuelle Themen umfassen. 

	Strukturkriterien 

	· Beratungen, Schulungen und Anleitungen werden grundsätzlich von Pflegefachpersonen durchgeführt, die über die notwendige Beratungskompetenz verfügen. 
· Das Fachwissen der Pflegefachpersonen wird kontinuierlich, beispielsweise durch Fortbildungen und Fachliteratur, aktualisiert. 
· Alle Beratungs- und Anleitungsinhalte werden zeitnah und nachvollziehbar im Beratungsprotokoll dokumentiert. 
· Beratungen und Anleitungen erfolgen grundsätzlich: 
· im Erstgespräch oder Folgegespräch 
· bei Bedarf im Rahmen pflegerischer Einsätze 
· im Rahmen von Pflegevisiten sowie 
· situationsbezogen bei aktuellen Anlässen 
· Die Verantwortliche Pflegefachperson sowie deren Stellvertretung stehen jederzeit für Terminabsprachen zur Verfügung. 
· Unser Pflegedienst bietet außerdem Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI an. Diese werden gesondert dokumentiert und sind nicht Bestandteil dieses Leitfadens.

	Beratungsinhalte: Die Inhalte der Beratung und Anleitung werden stets individuell auf die Situation des Pflege-kunden abgestimmt. In der Beratung orientieren wir uns personenzentriert am Pflegeprozess mit den Schritten: 
· Informationssammlung 
· Maßnahmenplanung 
· Durchführung 
· Evaluation 
Mögliche Beratungs- und Anleitungsinhalte können beispielsweise sein: 
· pflegerische Techniken 
· Maßnahmen zur Verhinderung oder Verringerung pflegerischer Risiken, z. B. Sturz- oder Dekubitusprophylaxe
· Finanzierung von Unterstützungsangeboten (z. B. Verhinderungspflege oder Tagespflege) 
· Kontakte zu Selbsthilfegruppen oder ergänzenden Angeboten (z. B. Physiotherapie oder Logopädie) 
· Beratung zu Hilfsmitteln, Wohnraumanpassung oder Entlastungsangeboten 
· Anleitung und Schulung von Angehörigen 

	Prozesskriterien 

	Vorbereitung 
· Gemeinsam mit dem Pflegekunden sowie dessen Angehörigen ermitteln und analysieren wir den individuellen Beratungs- und Anleitungsbedarf. 
· Dazu gehören insbesondere: 
· die Einschätzung der Ausgangssituation 
· die vorhandenen pflegerischen Fähigkeiten der Angehörigen 
· die individuellen Voraussetzungen zum Erwerb relevanten Wissens und notwendiger Fähigkeiten 
· Geplante Beratungen werden telefonisch abgestimmt. Situative Beratungen erfolgen anlassbezogen. 
· Vorbereitende Unterlagen werden zusammengestellt, beispielsweise: 
· Beratungsprotokolle 
· Nachweisformulare für Pflegekassen 
· Informationsmaterialien, Flyer oder pflegediensteigene Infoblätter 
· Hinweise zu Unterstützungsangeboten, Hilfsmitteln oder pflegerischen Risiken 
Die Pflegedokumentation sowie bisherige Beratungsprotokolle werden vorab gesichtet. 
Durchführung 
· Begrüßung und Schaffung einer vertrauensvollen Gesprächssituation 
· Aktives Zuhören und Erfassung des Beratungsbedarfs 
· Beratung, Information, Anleitung und ggf. Schulung des Pflegekunden und/oder seiner Angehörigen 
· Gemeinsames Entwickeln von Lösungsstrategien 
· Zusammenfassung wichtiger Inhalte 
· Verabschiedung und Vereinbarung weiterer Schritte 
Nachbereitung 
· Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen 
· Dokumentation der Beratung und Anleitung 
· Weitergabe relevanter Informationen an beteiligte Mitarbeiter 
· ggf. Planung weiterer Beratungsgespräche 
Ergebniskriterien 
· Die Ergebnisse der Beratung und Anleitung werden bei Bedarf in Dienst- oder Fallbesprechungen thematisiert. 
· Vereinbarte Maßnahmen werden umgesetzt und in festgelegten Zeitabständen evaluiert. 
· Die Beratung und Anleitung trägt dazu bei, Ressourcen zu stärken, Risiken zu reduzieren und die Versorgungssituation zu verbessern. 

	Mitgeltende Dokumente 
· Muster-Pflegedokumentation 
· Beratungsprotokoll 
	· Pflegevertrag 
· Fortbildungsplan



